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Neunzehnte Sitzung.

Den 15. Januar 1821.

Gegenwärtig 29. Abgeordnete.

Beim Vorlesen des Protokolls machte ein

Abgeordneter gegen die Bestimmung, daß jeder
Eymer Landwein, welcher ausgeschenkt oder
in Gebinden verkauft werde, mit 10 gr. ver-

rechtet werden solle, nochmals besonders darauf
aufmerksam, daß es theils zur Beförderung
des Weinbaues, theils zur Aufhülfe der Unter-

tphanen, welche sich damit beschäftigten, uner-
láblich nothwendig erscheine, den regulirten
Impost zu verringern. Die dafür vorgebrach-
ten Gründe überzeugten den Landtag von der

Richtigkeit der gemachten Bemerkung, und
brachten ihn zu dem Beschluß, dahin anzutra-
gen: daß ein Eymer Landwein beym
Verkauf in Gebinden überall mit

8 gr. verrechtet, die eigene Consumtion
aber so wie das Ausschenken von selbst erbau-

tem Wein und Most, Impostfrei gelassen wer-

den möge.

Bei der in der vorigen Sitzung berathenen,
durch Abstimmung aber nicht entschiedenen Be-
lastung des ausländischen Biers wurde die

Motion gemacht: daß eine unverháltnißmaßig
bohe Abgabe davon nicht zu nehmen sey, weil
die im Lande gebraueten Biere großentheils

den ausländischen nicht gleich zu stellen wáren,
und dadurch besonders auch die Grenzorte, na-

Fortsetzung.

mentlich die Dorfschaften des Amtes Burgei,
wenn ihnen dasKostritzer Bier erschwert wer—

de, schon des Transports wegen ein viel kheu-
reres Bier trinken müßten, als andere. Man

müsse auch bedenken, daß ausländisches Bier
nur dann angefahren werde, wenn im Innlan-

de oder wenigstens in der Nähe kein gutes Bier

zu haben sey.

DieMehrheit des Landtags war jedoch der
Meinung, daß man den Impost von auslän-

dischen Bieren nicht zu gering bestimmen dür-
fe, theils weil man auslandische Artikel uber—

haupt hoher verimposten musse, so lange die
Nachbarstaaten nach ähnlichen Grundsäßeen ver-
führen; theils um folgerecht zu verfahren, in-

dem man auf ausländischen Brantwein, zu

Begünstigung inländischer Brennereyen einen
beträchtlichen Impost gelegt habe; theils weil
man auch im Großherzogthume an sehr vielen-

Orten ein recht gutes Bier braue, so daß
man das ausländische entbehren könne; wolle

aber jemand noch besseres trinken, so werde er
den Impost davon gern entrichten.

Es entschieden hierauf 15 Stimmen gegen
1, daß jeder Eimer ausländischen Bieres mit
1 thl. zu belegen sey.

Ein dritter Gegenstand, welcher bey Ver-
lesung des Protokolls aufgefaßt wurde und die

Aeußerung verschiedener Meinungen herbeiführ=
te, war die Abstimmung in der vorigen Sitzung

über die Erhöhung des Imposts von auslän-
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dischem Biere. Es war namlich die Frage ge-
stellt worden: ob der Eymer ausländi-

schen Bieres mit 1 thl. oder mit 1

thl. 12 gr. verrechtet werden sollte?

Bey der Abstimmung (unter 28 Mitgliedern,
weil ein Abgeordneter die Sitzung hatte ver-

lassen müssen) sprachen sich 13 Stimmen für
1 thl., Eine Stimme für 16 gr., 11 Stim-

men für # thl. 12 gr. und 3 Stimmen für

2 thl. aus. Der Vorstand hatte diese Abstim-

mung fur unentscheidend erklärt, weil Stim-

men= Gleichheit vorhanden sey, (indem die
Stimme für 16 gr. zu den 13, die für ### thl.

gestimmt, die 3 Stimmen aber, welche für 2

thl. gestimmt, zu den 11 Stimmen, die sich

für # thl. 12 gr. erklärt hatten, gerechnet wer-

den mußten), und den F. 82. des Grundgesetzes
in Anwendung gebracht. Jetzt zog man die

angenommene Stimmen-Gleichheit in Zweifel,
indem man das Recht einer solchen Interpre-

tation nicht anerkennen wollte, und faßte nach
einer kurzen Discussion den Beschluß: daß die
von dervorgelegten Frage abweichenden Stim-
men noch während der Abstimmung auf die
Frage zurückgewiesen werden sollten.

Nach beendigter Vorlesung des Protokolls
wurde der Vortrag über das neue Im-

post-Regulativ mitCap. VI. von dem

Brantwein fortgesetzt.
Zum J. 2. wurde bemerkt:

daß der Impost auf ausländischen Spiritus
vini und auf Liqueur in keinem Verhältniß zum
Werth der Sache stehe; und es wurde beschlos-

sen: es möge, wie zeither, jeder Eymer Rum,
Arack und fremder Brantwein mit 8 thl. —

jedes Maaß fremden Spiritus vini und Liqueur
aber mit 4 gr. 6 pf. verimpostet werden.

Eine ausführliche Discussion entwickelte
lich über das in eben diesem F. aufgestellte Prin-
cip, daß die Abgabe von dem im Lande fabri-

cirten ordinairen Brantwein sich lediglich nach
dem Gehalt der Blase regulire.

Es hatte nemlich die Eisenacher Section

des Landschaffts-Collegiums mehrere Beden-
ken gegen das Bestehen der bisherigen Impost-
Abgabe nach dem Blasenabtriebe aufgestellt.

Es machte dieselbe besonders darauf auf-
merksam, daß die jetzige Art der Impost-Ent-
richtung vorzüglich den kleinen Brennereyen im

Eisenachischen Oberlande und somit mittelbar

der Viehzucht der kleinen Landwirthe verderb-

lich sey, indem dadurch die großen Brennereyen
eine größere Begüunstigung und einen größern
Vortheil erhielten, als sic der Natur der Sa-

che nach und in Verhältniß zu den kleinern

Brennereyen haben sollten; und schlug deswe-
gen vor: daß man den Getraide-Schrot, wel-

cher beim Brantweinbrennen konsumirt wer-

de, zum Maaßstabe der Impost-Entrichtung
machen möge. Indem man sich diesem Vor-
schlage aus mehreren Gründen widersetzte, bil-
deten sich andere, welche aber auch, weil s#e
keinen Beifall sanden, aufgegeben werden
mußten. Am meisten schien noch der Aufmerk-
samkeit werth der Vorschlag: daß die Steuer

auf jeden Eymer gefertigten Brantweins, so
wie er aus der Brennerey verkauft werde, mit

Feststellung eines Firum für das eigene Confu-
mo des Brennens und mit Anordnung stren-

ger Strafe auf Umgehungsfälle, gelegt werden
könne. Die aber auch diesen Vorschlag treffen-
den und durch die Discussion herausgehobenen

Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten, nôthig-
ten den Landtag, von demselben abzugehen;

und so konnte etwas Bestimmtes über diesen

Gegenstand in der gegenwärtigen Sitzung
nicht festgesetzt werden.

Zwanzigste Sitzung

am töten Januar 18ar.

In Gegenwart von a9. Abgeordneten.

Die fortgesetzte Berathung über
das neue Impost-Regulativ erneuer-

te zuerst die gestern abgebrochene Discus-



sion uber die Norm, nach welcher der
Brantwein zu verimposten sey. Es

entwickelte sich aber auch dießmal kein Vorschlag,
welcher für alle Landestheile gleich anwend-
bar gefunden worden wäre; vielmehr begrün-
dete sich die Ansicht, daß wegen großer Ver-
schiedenheit der kandestheile, in ihrer Na-
tur, politischen Zusammenstellung, Umgebung,
und der daraus hervorgehenden Verhaltnisse

eine allen gleiche Verimpostirungs-Art nicht
wohl auszumitteln seyn werde.

Es wurde nun zwar die Frage: ob die

gegen das Regulativ (welches die bieherige
Berechnungsart der Abgabe bepbehüält) auf-
gestellten Gründe von solcher Wichtigkeit
wären, daß man von den Bestimmungen

desselben abgehen könne? unter 28. Mitglie-
dern durch eine Mehrheit von 6. Stimmen

verneint; jedoch um den mancherley ausge-

sprochenen und als beachtungswerth aner-

kannten Wünschen zu genügen, beschlossen, in

der Erkläárungsschrift dahin anzutragen, daß
die administrativen Behörden zur Belebung
eines der Landes-Industrie so wichtgen Ge-
schäfts sich mit den Brantweinbrennern über

Impost-Aversional-Quanta, wo man sie wün-

sche, Versuchsweise zu benehmen, bey Be-
stimmung derselben aber darauf zu sehen
haben möchten, daß weder die Landeskassen“
noch vorzüglich die Brantweinbrenner unter

sich benachtheiligt würden.
Der Vortrag gieng nun zur zweyten

Abtheilung des g. 2. Cap. VI. fort, nach
welcher von jedem Weimar. Scheffel Getrai-
de beym Brantweinbrennen consumirt, in

der Regel 7 gr., Ausnahmsweise aber in

den insolirt liegenden Landestheilen des Groß-
herzogthums, namentlich im Amte Alstedt
und in der Stadt Ostheim mit Vorderge-

richt nur 2 gr, und im Neustädter Kreise

3 gr. entrichtet werden soll.
Weil nun aber in den, dem neuen Im-

post = Regulative beigelegten Ministerial-
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Vortrage die Gleichsetzung aller Landestheile
empfohlen worden war; so sprach man

sich über die durchgreifende Vereinigung
aller Kreise des Großherzogthums in Bezug
auf indirecte Abgaben weiter aus. Gegen

diejenigen, welche einen Unterschied gemacht
wünschten in der Erhebung der indirecten

Abgaben, um die verschiedenen Verhältnisse
zu berücksichtigen, erklärte sich ein Abgeord-
neter dahin, daß man in einem solchen Falle

für das Unterschiedmachen gar kein Ende
absehe: denn nehme man einmal einen Un-

terschied zwischen den Kreisen an, so sprä-
chen dieselben Beweggründe dafür, auch bey
einzelnen Aemtern und Ortschaften derglei-
chen Verschiedenheiten anzubringen. In Be-
zug auf indirecte Abgaben gebe es nichts
schädlicheres, als Provinzial = Abtheilungen,

weil dadurch nur Prägravationen bewirkt

würden, welche man doch möglichst zu ver-

meiden suchen müsse. Indem mehrere Mit-
glieder der Versammlung mit der letzten
Ansicht einverstanden waren, mehrere aber
die entgegengesetzte Meinung hatten und die
Discussion eine Vereinigung der Meinungen
nicht herbey führen konnte, so wurde abge-
stimmt und 19. Stimmen entschieden gegen

1o., daß der Wunsch bey Erhebung der in-

directen Abgaben, auf die Verschiedenheit
der Landestheile Rucksicht zu nehmen und daß
die dabey nöthigen Nodificationen bey dem
künftigen Landtage von den Behörden in

Vorschlag gebracht werden möchten, in die
Erklárungsschrift ausgenommen werden sollte.

Die weitern Bemerkungen und Wünsche,
zu welchen sich der Landtag vereinigte, be-
trafen einige andere §#. von minderem

Belange, und die angefügte Instruction für
die Impost-Einnehmer. Diese Bemerkungen
wird die Erklérungsschrift über die Prü-
fung des neuen Impost-Regulativs ent.

halten.
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Ein und zwanzigste Sitzung

den 17. Januar 1821.

In Gegenwart von 29. Abgeordneten.

Der in der vorigen Sitzung gefaßte
Beschluß, daß es im Neustädter Kreise, die
Fabrikation des Kartoffelbrantweins betr.,
bey dem zeitherigen Verhältniß sein Bewen-
den behalte, und dort nur % des Imposts

entrichtet werden sollen, veranlaßte einen

Abgeordneten, nochmals darauf anzutragen:
daß eine Gleichheit der Brantwein-Impost-
abgabe in allen Kreisen hergestellt werde.

Es wurde hierauf entgegnet, daß dieß nur

auf einem zweyfachen Wege hergestellt werden
könne: entweder dadurch, daß der Neustäd=

ter Kreis gleich den übrigen erhöht, oder
daß der Impost von Brantwein in den

übrigen Kreisen, ebenfalls auf 3/7. wie im
Neustädter Kcreise, herabgesett werde. Das
erstere werde unmittelbar die Folge herbey-

führen, daß im Neustädter Kreise die Brant-
wein-Fabrikation ganz aufhoren müsse, weil
in den angrenzenden Furstl. Reuß. Landen

die Brantwein-Fabrikation keiner dergleichen

Abgabe unterliege, was ohnedieß schon den
Neustädter Brantweinbrennern zum Nach-

theil gerelche; der zweyte Weg aber, sey
den Landeskassen zu nachtheilig und sonst

bedenklich, als daß man denselben einschla-
gen könne. Ein anderer Abgeordneter: da

dem außsgesprochenen Wunsche weder auf
die eine, noch die andere Weise genügt wer-

den kann, so giebt es keinen Ausweg, als

zu bestimmen: daß von jedem Eymer in ei-
ven andern Kreic des Großherzogthums ex-

vortirten Brantweins so viel an Impost

nachgezahlt werde, als zur Erfüllung des
in dem Kreise eingeführten Imposts no-

thig ist. «

Ein dritter Abgeordneter: daraus ersehe
man deutlich, wie unvermeidlich Pragrava-
tionen wären, wenn man bey indirekten Ab-

gaben, Provinzial-Abtheilungen mache. Um
diese zu vermeiden, möge man lieber die

Neustädter Brantweinbrenner denselben Im-
post bezahlen lassen wie alle andere, ihnen
aber beym Erxportiren des Brantweins ei-

nen Rückzoll gewähren.
Dagegen wurde bemerkt: daß bey einer

solchen Einrichtung die Landeskassen zu viel
verlieren würden, indem das Restitutions=

QOuantum bey industriösem Betriebe der

Brantweinbrennerey größer seyn könnte,
als die gesetzlich zu leistende Impost-Abgabe.

Weil die weitere Discussion eine Vereini-

gung der verschiedenen Meinungen nicht be-
wirkte, so wurde zur Abstimmung die Fra-
ge vorgelegt: Soll es bey der Ver-

schiedenheit der Impost-Abgabe vom

Brantwein im Neustädter Kreise

sein Bewenden behalten, oder soll
eine Gleichstellung aller Landes-

theile erfolgen? 27. Stimmen gegen 2.

entschieden dafür, es möchten im Neustädter
Kreise nur /7. des Brantwein= Imposts ent-

richtet, von jedem Eymer Brantwein aber,
den man aus demselben in einen andern Kreis

des Großherzogthums importire, noch 4%.
nachgezahlt werden. '

Bei§.1o.derJnstructionfürdieJmpost-
Einnehmer, vereinigte sich der Landtag zu der

Interpretation, daß einzelnen Wirthschaften
statt des Imposts, ein Absindungs-OUuantum
zu bezahlen gestattet sey.

Auf Veranlassung eines die Impost-An-
gelegenheit betr. zu Protocoll gegebenen Vo-

tums, beschloß der Landtag bey Gelegenheit
der Erklärungsschrift überdie Gesetzesentwürfe
darum zu bitten: daß nach vorgängiger Er-
örterung von Seiten der betr. Behörden, ge-

setlich bestimmt werden möge, inwiefern eine

unbestrittene Polizey= Sache zur Justiz-Sache
werden könne.

Nach Beendigung der Berathungen über
das Impost-Regulativ folgte ein Vortrag



aus No. 7. des hochsten Deerets vom 10.

Decembet 1820. (s. Beylage U.) und den

mitgetheilten Akten uber die ia Antrag gebrach-
te Ablosbarkeit der Zwangsgesinde-Dienste.

Nach vollendetem Vortrage kam man

durch die Discussion zuerst auf die Frage:
ist das Recht der Iwangsgesinde-
Dienste geradezu aufzuheben, oder
für ablösbar zu erklären? Man er-

innerte zuerst an den Grundsatz des Land-

kags, daß wohlerworbene Rechte ohne Ent-
schäbigung nicht entzogen werden können,
und daß man sich aller Eingriffe in Privat-

rechte zu enthalten habe. Sonach werde
auch das Recht der Zwangsgesinde-Dienste
nur durch Ablösung aufhören können. Da-
gegen stellte ein anderer Abgeordneter den

Satz auf: die Zwangsgesinde-Dienste wä-
ren ein Ueberrest der eibeigenschaft und

müßten debhalb ohne Entschädigung aufge-
hoben werden. Zur Unterstützung dieser
Meinung fugte man hinzu, die Zwangsge-
sinde-Dienste ließen sich mit den unverän-

derlichen Grundsätzen des Naturrechts durch-
aus nicht vereinigen.

Zur Widerlegung dieser Ansicht wurde
angeführt: es beständen noch gegenwartig
fast überall Verpflichtungen zu Hand= oder
Fußfrohnen. Halte man es nun nicht für

Unrecht diese leisten zu lassen, so sey nicht
abzusehen, warum man das Recht des

Zwangsgesinde Dienstes anders betrachte.
#jerauf aber entgegnete man, daß ein gro-

ßer Unterschied sey zwischen Zwangsgesinde-
Dienst und den erwähnten Frohnen. Bei
den letztern sey man nur zu einer einzelnen

Handlung verpflichtet, welche man allenfalls
auch durch Jemand anders könne thun las-
sen: bei dem Zwangsgesinde-Dienst hinge-
gen, handele es sich um die ganze Eristenz,

welche man Jahre lang in die Hände des-
jenigen lege, dem man zu dienen verbunden

sey, und verliere sonach das Recht der
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Persönlichkeit, und die Ansprüche, wolche jeder
Mensch auf Behandlung als ein selbstständi-
ges Wesen zu machen habe. Ein Schluß
von diesen Diensten auf Hand= und andere

Frohnen, sey daher unstatthaft. Die fernere
Discussion über diesen Gegenstand, führe
te nun zur zweiten Frage: sind die

Zwangsgesinde-Dienste abhängig
von der Person oder vom Besitz ei—

nes Grundeigenthums? Nach meh-
rern Beispielen, welche zur Erörterung die-

ser Frage beigebracht wurden, schien es,
als ob an einigen Orten die Verpflichtung

auf der Person, an andern Orten aber

hauptsächlich auf Häusern beruhe. Dieß
ergreifend sagte ein Abgeordneter, daß im
letztern Falle die Zwangsgesinde-Dienste gar
nicht zu rechtfertigen wären, weil der Er-

werber eines solchen Hauses sich durch dessen
Acquisition verbindlich mache, dergleichen
Dienste durch seine Kinder leisten zu lassen.
Ein solcher Contract aber könne gar nicht

state finden, indem es nicht in der Befug-

niß des Vaters liege, der natürlichen Frei-
heit seines Kindes etwas zu vergeben. Ei-

nige, welche dieser Ansicht beitraten, fügten
hinzu: daß die Zwangsgesinde-Dienste auf
jeden Fall auf der Person hafteten, welches
sich auch dadurch bewähre, daß der Besitzer
eines solchen Hauses, der keine Kinder habe,
frei sey; denn hafte der Zwangsgesinde-
Dienst wirklich auf dem Hause, so müßte
der Eigenthümer wie bei Frohndiensten Je-
mand stellen können, der sie leiste. Bei
aller Verschiedenheit der Ansichten, war in-

deß der Landtag allgemein der Meinung,
daß die Zwangsgesinde-Dienste aufhören
müßken, und es sey nur noch die Frage:

ob mit oder ohne Entschádigung. Die wei-

tkere Berathung und Beschlußnahme dieser

Frage mußte aber der folgenden Sitzung
vorbehalten bleiben.



Zzwei und zwanzigste Sitzung

den 18. Januar 1821.

Gegenwärtig a0. Abgeordnete.

Die Sitzung begann mit Betrachtungen über
die Bedingungen, unter welchen die Zwangs-

gesinde-Dienste ohne Benachtheiligung der Be-
rechtigten und der Verpflichteten, aushören
könnten. Unter den mancherlei Vorschlägen,

welche hierüber geschahen, war keiner, welchen
der Landtag allgemein für annehmbar fand,
und man kam daher zur Abstimmung über die

Frage: soll der mitgetheilte Geset-
zekentwurf (s. Beylage 7.) wenn
auch mit Modificationen, angenom-
men werden oder nicht? 16. Stimmen

gegen 13. entschieden für Annahme des Gese-
besentwurfs mit Modificationen. Bei der Be-

rathung aber über diese Modificationen gescha-

hen ebenfalls mehrere Vorschläáge, die mit mehr
oder weniger Beifall oder Widerspruch aufge-
nommen oder verworfen wurden; bis sich end-

lich die Meisten zur Annahme folgender Bestim-
mung hinneigten: Eswerde jedem Individuum
nachgelassen, in dem Falle, wenn es seine

Dienstpflicht schon erfüllt oder sich gar nicht
in der Lage, Zwangêdienste leisten zu müssen,
befinde, mit Bezahlung ded Ablöß= Quantums

für sein Haus so lange Anstand zu nehmen,
bis es in die Lage komme, dienstpflichtig zu

werden; auch wird das Ablöß=Quantumbis
dahin nicht verzinßt. Dagegen ist der Dienst-
berechtigte verpflichtet, das Ablöß-Quantum
zu jeder Zeit anzunehmen. Bey der Abstim-
mung wurde dieser Vorschlag mit einem Ueber-

gewicht von 24. Stimmen angenommen, und

nur noch der Wunsch ausgesprochen, daß der

leichtern Ausführbarkeit wegen auf die Bestim-
mung eines möglichst billigen Ablöß= Quan-
tums angetragen werde.

Ein anderer Abgeordneter trug demnächst
aus No. 3. des höchsten Decrets vom ro. Dec.

18980. (s. Beilage U.), die Beschwerde

des Dorfes Dienstedt wegen angeb-
licher Steuer-Prägravation, vor.

Aus dem Vortrage ergab sich, daß die Be-
schwerde keinen Grund hatte. Beim Vortrage
des Gesuchs der Gemeinde Nöda um

Verminderung der Steuern nach Ver-

haltniß ihrer Besitzungen, so wie um Gleich-
setzung mit dem Mutterlande, ergab sich, daß
zu Ausmittelung der wahren Verhaltnisse erst
das Gutachten des Landschaffts-GCollegiums

über diesen Gegenstand zu erfordern sey.
Ein weiterer Vortrag gieng zur öten Ab-

theilung des höchsten Decrets vom 10. Dec.

1820. uber, das Gesuch der Gemeinde

Rödigen betr. Es konnte auf dasselbe kei-
me Rüucksicht genommen werden, weil sich diese

Gemeinde den unverhältnißmäßigen Aufwand

durch Mehrbezahlung für Holz, Licht, Quar-
tier und Kettenzieher selbst zugezogen hatte.

Der Referent wendete sich nun zu No. 4.

des erwähnten höchsten Decrets, und der Land-
tag war mit dem Geschehenen vollkommen ein-

verstanden.
Endlich kam in dieser Sitzung auch noch

No. 12. des gedachten höchsten Decrets zum

Vortrag, wie der General von We-

bern sein Gesuch um Ertheilung

der Landstandschafft auf sein Guth
Gerthausen, neuerlich begr ndet
habe. Es wurde hierbei darauf aufmerksam
gemacht, wie es wünschenswerth sey, daß
die Wahlfähigkeit im Stande der Ritter-

guthsbesitzer im Eisenachischen Kreis sich
auf mehrere Personen erstrecken möge, weil
jetzt zu wenig mit der Landstandschaft versehene
und stimmführende Rittergüther das. existirten.
Es wurde mit 21. Stimmen gegen 8. ent-

schieden: daß dem General von Webern auf

sein Ritterguth Gerthausen die Landstand-
schaft ertheilt werden solle, unter der Be-

dingung, daß keine Zerschlagung desselben
eintrete.



Drey und zwanzigste Sitzung.

Den 19. Januar 1841.

In Gegenwart von 236. Abgeordneten.

Nach geschehener Verlesung des Protokolls
der gestrigen Sitzung und der Erklárungeschrif-
ten über No. 5. und 12. des höchsten Decrets

rom 10. Dec. 1820., und die Ablsfung der

Zwangs-Gesindedienste im Großherzogthume
S. W. E. (s. Beilage Z.) kam es zum

Vortrag über die Besteuerungs-

Angelegenheit.

Die zur neuen Steuerverfassung erwählte

Section hatte sich vorzüglich mit den Ergeb-
nissen der Abschätmung, sowohl im Allgemeinen
als im Einzelnen, mit dem neuen Gesetzesent-

wurf und dessen Prufung beschaftiget.

Der beitfaden ihrer Berathung war vorerst
der in der höchsten Propositions-Schrift unter

A. enthaltene Antrag gewesen. Um indeß den
Landtag in den Stand zu setzen, die Ansichten

der Section, mit Beachtung des früher Gesche-
benen, genauer beurtheilen zu können, wurde
eine geschichtliche Darstellung im Allgemeinen
vorausgeschickt; und das Wesentliche dieser
Darstellung besteht in Folgendem:

Die Idee einer neuen Steuergesetzgebung

für das Großherzogthum findet man zuerst aus-

gesprochen in der höchsten Propositions-Schrift
vom 2ten Februar 18r7. Der im J. 1877.

versammelt gewesene Landtag hat sich hierauf
in der Erkldrungsschrift vom ro. März 1817.

folgendergestalt erklärt: „Er wünsche die Her-
stellung eines und desselben Abgabe-Systems
u. s. w.““ Siehe Reg. Bl. v. J. 1877. S. 29.

Während der Landtagsversammlung v. d.

J. 818. u. 1870. ist man in der Sache wei-

ter vorgeschritten und hat, die in der erwähn-

ten Erklärungsschrift aufgestellten Grundsätze
festbaltend und näher erörternd, sich über 3.
Haupt-Punkte vereiniget, welche in der Erklä-
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rungsschrift vom 17. Jan. 1870. enthalten
sind, und dabei Feststellung gleicher Grund-
sätze und Entwerfung eines Regulativs, nach
welchem die Abgaben erhoben werden könnten,
als unerläßliche Erfordernisse zur Ausfährung
ausgesprochen.

Weil aber die Vorarbejten von der Art

waren, daß sich der Landtag nicht wohl selbst
damit beschäftigen konnte, so bat er um Nie-

dersetzung einer Kommission und um Bestati-

gung eines Ausschusses aus seiner Mitte, um

sich mit der Kommission zu vereinigen, und den

Landtag, soweit es die Verhältnisse erlauben
und nothwendig machen sollten, zu vertreten.

Die Funktionen des Ausschussec sind in der schon

erwähnten Erklärungschrift ebenfalls enthal-
ten. Dashochste Decret vom 10. Jan. 1819.

sanktionirte die Grundzuge der genannten
Erklárungsschrift und durch ein anderes
höchstes Decret v. 31. d. M. wurde dem

Landtage die erfolgte Ernennung einer Im-
mediat-Kommission bekannt gemacht.

Das Abgabe-System selbst anlangend,
welches hergestellt werden sollte, so beruhet
dasselbe auf 3. Hauptsätzen:

1) die erste Abgabe sind 8. Termin-Grund-
steuern, als das minimum, welche alle

Grundeigenthumer vorzugsweise zu Dek-
kung der Staatsbedürfnisse beptragen;

2) dann folgen die indirekten Steuern;

endlich
3) werden, soweit die Staatebedürfnisse

unter 1. und 2. nicht gedeckt sind, neue

in Vorschlag zu bringende Steuern ein-

gefüuhrt, welche alle Staatsbürger nach
Verhältniß ihrer Leistungsfähigkeit gleich-
maßig treffen.

Zur Einführung der letztern, erachtete
man vor allen Dingen für nöthig, die Lei-

stungsfähigkeit der verschiedenen Abtheilun-
gen der Staatsbürger, wenn gleich approxi-
muntiv, doch möglichst sicher zu erörtern;
sodann aber gewisse Grundsätze fest zu stel-
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len, und ein Regulativ zu entwerfen, nach
welchem jene Abgabe erhoben werden könne.

Sonach sind der erwählten Steuer-Im-
mediat=Kommission als Gegenstände ihrer
Thätigkeit folgende Punkte angegeben worden:

1) Ausmittelung der Leistungsfähigkeit der
verschiedenen Abtheilungen der Staate-
bürger, und der einzelnen Staatsbürger
selbst;

2) Feststellung der Grundsätze
neue Abgabe-System;

3) Entwerfung des Gesetzes, und

4) Aufstellung eines verbesserten Grund-
steuergesetzes in einem Theile der Abgaben-
gesehgebung, nach vorausgegangener ns-
thiger Prüfung und Abänderung der Ge-
neral-Revisions-Instruction.

Zu 1. Was das erste Stadium, näm-

lich
Ausmittelung der Leistungéfä-
higkeit

betrifft, so hat die Großherzogl. Steuer-

Immediat=Kommission die beyden Fragen
aufgestellt:

a) welche Gegenstände der Ausmittelung
sind unter dem Begriff Leistungsfähig-
keit aller Staatsbürger enthalten, und

b) welche Form der Ausmittelung soll
gelten.

Die erste dieser beyden Fragen ist dahin
beantwortet worden, daß alles werbende

Vermögen der Staatsbürger und ihre per-
sönliche Thätigkeit, in soweit sie einen Er-
trag gebe, darunter zu verstehen sey, die
zweyte aber dahin, daß eine allgemeine Ab-
schätzung eintreten möge.

Auf diese beyden Haupt-Bestimmungen
gründeten sich alle Verhandlungen der Im-
mediat=Kommission,hinsichtlichdiesesGe-
schäftszweigs.

Es lassen sich dieselben aber unter drey

Hauptpunkte bringen:

für das

1) die Abschätzung in ihren Grundsätzen
und als Maêregel betrachtet;

2) Die Ausführung der Abschátzung und

3) die Ergebnisse derselben.
Was den ersten Punkt betrifft, so

hat man zuvörderst die Gegenstände der Ab-

sch#ung: werbendes Vermögen und per-

sönliche Tháätigkeit näher entwickelt. Zu
dem erstern rechnete man: Grundeigenthum

und bewegliches Ertraggebendes Vermögen;
also aubgeliehene Kapitalien, Aktien und

dergleichen.
Bey dem letztern konnte man die

reine persönliche Geschäftsthätigkeit nicht
wohl trennen von derjenigen, wo außer per-

sönlicher Kraftäußerung auch Geldersatz statt
sinde. Man hat also verschiedene Abthei-
lungen gemacht, nämlich

a) Klasse der Besoldeten,
und Pensionisten;

b) Klasse solcher, welche im freien Ge-
biete der Wissenschaft oder Kunst Erwerb

haben, z. B. Schriftsteller, Mahler 2c.;

c) Klasse der mit Handel Beschäftigren;
d) Klasse der aeh Henerin sofern sie ei-

ner Zunft angehören, oder Ko zünftig

betrachtet werden;
e) Klasse derer, welche durch Pachtungen,

Gast= und Schenkwirthschaft oder durch
sonst eine nicht schon bemerkte Art des

Gewerbes ihren Unterhalt finden;
1) Klasse der Tagelöhner und dergleichen

gemeine Handarbeit verrichtenden Per-
sonen.

Hierauf forschte man nach der besten
Methode der Abschtzung, und fand eine
doppelte, nämlich: einmal, den reinen
durchschnittsmäßigen Jahresertrag der Er-
werbsgegenstände aufzunehmen und die sich
ergebenden Summen unverändert als Steuer-

Objekt in die Abschátzungsrollen einzutragen;
oder zweitens die auf dem angegebenen
Wege gefundenen Summen des Jahreser-

Bediensteten
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erhoht, in den Listen aufzunehmen; diejeni-
gen Gegenstände des werbenden Vermögens

aber, die leichter in ihrem Kapitalwerth
oder im Nennwerth, als im jährlichen Er-

trage abgeschätzt werden können, sogleich
nach dem Kapital= oder Nennwerthe, in

den Listen aufzuführen.
Der zweyken Methode gab man den Vor-

zug.

Was den zweyten Hauptpunkct an-

langt, nämlich: Ausführung der Abschätzung,
sso wurden spáterhin noch folgende einzelne
Bestimmungen gegeben:
A) daß die Besitzer von ausgeliehenen Ka-

pitalien befugt seyn sollten, statt des
Nennwerths den jährlichen Ertrag des
Gegenstandes bey der Abschátzung anzuge-
ben, und daß in diesem Falle sowohl die-
se Ertragssumme, als der durch Kapita-
lisirung mit 20. gefundene Nennwerth in

die Abschátzungsrolle eingetragen werden
ollesolle.

B) Daß sowohl den Besitzern von Kapita-
lien als den Gewerbetreibenden gestattet

seyn solle, im Verein zu 15. bis 20. Per-

sonen sich in den Städten Weimar und

Eisenach den Abschátzungsbehörden ihrer
Distrikte, in den andern Orten aber den

Abschätzungsbehörden über ihr Vermäögen
in Fassionen zu eröffnen.

Was endlich den dritten Haupt-
punkt: Ergebnisse der Abschätzung anlangt,
so zerfällt dieser in zwey Theile,

a) in Darstellung der Ergebnisse selbst;
b) in den Vortrag des uUrtheils der Kom-

mission über die Brauchbarkeit der Er-

gebnisse für den Zweck der Besteue-
rung.

Zu dem ersten Punkte wurden die Sum-
menverhältnisse nach den in den Abten be-

findlichen Hauptrollen mitgetheilt und da-
bey bemerkt: es wären zwen Hauptrollen

O#l

gefertigt worden. Die erste gebe die Sut--
men der abgeschätzten Gegenständen in der

Ordnung wie das Schema unter A. zu dem

Regulativ vorschreibe und zusammengestellt
so, wie sie in den fünf Rollen über die
Städte Weimar und Eisenach, dem Weima-

rischen, Eisenach'schen und Neustädtischen
Kreis ausgedrückt seyen.

So habe es aber nicht bleiben können,

weil hiernach Kapitalwerth und Jahreer=
trag neben einander ständen. Daher sey die

zweyte Hauptrolle gefertigt worden, welche
gegen jene eine doppelte Veränderung erlit-
ten habe; denn erstlich sey der Jahresere
trag der Abschátzungsgegenstände zu Kapital
erhöhet worden, und zweytens sey ein Nach-
trag zur Abschätzung geschehen durch Berech-
nung des nicht überall abgeschätzten Feld-

gewerbes.
Was den zweyten Punkt, die Richtig-

keit der Abschätzungsergebnisse und deren Ver-

haältnisse unter einander betrifft, so hat zwar
die Kommission eine genaue Prüfung für
räthlich gehalten, allein solche wegen der
Jeitkürze unmöglich gefunden, und es sind
blos über die Abschätzungen in den Städ-

ten Weimar und Eisenach und im Neustäd=

ter Kreise besondere Vortráge gehalten
worden.

Vier und zwanzigste Sitzung

am gosten Januar 1827.

In Gegenwart von 28. Abgeordneten.

An die gestern gegebene historische Dar-
stellung der Verhandlungen, wegen Herstel-
lung eines neuen gleichmäßigen Abgabe-Sy-

stems, schloß sich eine gleiche Darlegung der
Wirksamkeit der Großherzogl. Steuer-Im-
mediat-Kommission in ihrem zweyten Ge-
schäfts-Stadium an.

Die viel umfassende mühevolle Arbeit
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der gedachten Kommission ist in dem, dem
Landtage mitgekheilten gedruckten Gesetzes-
entwurse zu einem neuen Steuer-Spystem,
und in dem diesem beigefügten erláuternden

Berichte vom 17. August 1820. enthalten.

Es wurde hierauf der summarische In-

halt der einzelnen Paragraphen dieses Ge-
segesentwurfes angegeben.

Außer den Grundsätzen, welche bereits
in der allgemeinen Verhandlung über das

neue Steuer-System ausgesprochen wurden,

sind in dem Gesehesentwurfe als leitendes

Hrincip aufgestellt:
der durch die neue allgemeine Vermögens-

und Erwerbsteuer zu deckende Staatsbe-
darf wird von der Staats-Steuerbehörde
in folle, nach den Ergebnissen der allge-
meinen Abschäátzung vertheilt und auêge-
schrieben, und zwar nach Orts= und Kör-

perschafts-Quoten, dergestalt, daß jede
Gemeinde und jeder Ritterschafts-Kreis

für die Aufbringung der zugetheilten Quo-
te solidarisch haftet, und die weitere Ver-

theilung und Aufbringung unter sich selbst
besorgt, und zwar:

1) durch Grundsteuern, nach dem jeden
Orts zur Zeit ublichen Maasstabe von

den Grundstücksbesitzern; und

2) durch Klassen-Steuern von allen andern

steuerpflichtigen Einwohnern, welche durch,
aus ihrer Mitte selbst gewählte, Steuer-

ordner in Klassen eingeschätzt werden

sollen.

Der erste Titel enthalt Grundsatze.
Mit Einführung un neuen Steuerge-

setzesfindenkeine andern Steuerabgaben statt,
als solche, welche den Bestimmungen dessel-
ben gemäß vom Landtage bewilligt und vom

Fürsten genehmigt worden sind.
Alie Stgatsunterthnen, sie seyen physi-

sche oder moralische Personen, sind nach den

Bestimmungen dieses Gesetzes steuerpflichtig.
Alle Abgabe-Privilegien und Steuerfreihei-
ten sind für immer aufgehoben.

g. 3.
Die Steuerfreiheit der Akademie Jena

bleibt unversehrt; für andere Falle aber soll
ein besonderes Gesetz noch bestimmen, in

wiesern künftig Steuer-Freiheiten statt finden
durfen.

8. 4.
Gattungen der Steuern sind

a) acht Grundsteuern,
b) indirekte Steuern,
c) direkte Steuern vom Ertraggebenden,

unbeweglichen und beweglichen Verms-
gen, und reinem Einkommen aus Ge-

schäfts= und Erwerböbetrieb.

S 5.
Insofern die Staatsbedürfnisse durch die

oben unter a. und b. erwähnten Steuern

nicht gedeckt werden bönnen, so sind die
noch nöthigen Beyträge durch Vermögens-
und Erwerbösteuer aufzubringen.

Zweiter Titel.

Dieser enthält Bestimmungen zum Behuf
der Anwendung der im #ten Titel enthal-

tenen Grundsätze.

g. 6.
Handelt von den vorzugsweise zu ent-

richtenden 8. Grundsteuern.
Diese sind zu entrichten:

I. Vom zeither schon steuerbar gewefe-
senen Grundeigenthume

a) der alten Lande, auf die bisher jedes
Orts herkömmliche und gesetzliche Weise;

b) der neuen Lande, nach erfolgter Aus-

mittelung des Betrags von 8. Altwei-

marischen Grundsteuern, ebenfalls auf
die jeden Orts herkömmliche und ge-

setzliche Weise.
III. Vom zeither steuerfrei gewesenen

Grundeigenthume gleich den übrigen Grund-



und Gebaude-Eigenthumern in den alten und
neuen Landestheilen.

8. 7.
Die Entschädigung fur die wegfallende
Steuer-Freiheit wird resp. mit baarem Gelde

oder mit verzinslichen Staats-Obligationen

geleistet, nach den Grundsätzen der sanctio-
nirten Erklérungsschriften v. 10. März

1817. und 17. Januar 1819.

8. 8.
Die Bewilligungs= und Erhebungsart

der indirekten Steuern wird vom Landtage,

welcher solche bewilligt, unter landesfürstl.
Sanction jedeemal bestimmt.

g. 9.
Die direkten gleichmäßigen Vermögens-

und Erwerbsteuern werden erhoben:

a) von allem unbeweglichen Ertraggeben-
den Vermögen;

b) von allem beweglichen Vermögen, wel-

ches einen reinen Ertrag giebt;
) von jeder statthaften Erwerbs= und

Geschäftsthätigkeit.
§ 10.

Der direkten Besteuerung ist nicht un-

terworfen:
1) dasjenige Vermögen, welches ohne

Schuld des Eigenthumers keinen Ertrag
giebt, z. B. Mobilien 2c.

a) Geschäfts= oder andere Thätigkeit, wel-
che entweder keinen oder nur vorbberge-

henden Ertrag liefert.
g. 11.

Die jedesmal aufzubringende Summe
wird je auf die einzelnen Ritterschaftskreise,
(d. h. den Kompler aller Ritter= und Frey-
guthsbesißer in einem Kreise,) und auf die

einzelnen Gemeinden vertheilt und jedem
Ritterschaftskreise oder Orte seine Quote

bestimmt nach Maasgabe des Abschätzungs=
Kapitals. Die individuelle Aufbringung bleibt
den Kreisen oder Orten überlassen.
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#K 12.

Von 15. zu 15. Jahren erfolgt eine
neue Abschätzung: die Ergebnisse einer Ab-

schätzung liefern mithin 15. Jahre lang den

Mastab zur Quoten-Bestimmung unver-
ndert.

g. 13.
Die Abschatzungsrollen dienen als Basis

bey Umlegung der, einem Ritterschaftlichen
Kreise oder einer Gemeinde, bestimmten Quo-
te auf die einzelnen Individuen.

8. 14.

Bey außerordentlichen Fallen kann auch
binnen einer Schatzungs-Periode in Ueber-
einstimmung mit dem Füursten und dem dand-

tage entweder eine allgemeine oder eine

theilweise Abschäung d. h. einzelner Kreise,
Gemeinden oder Ritterschaftskreise, vorge-
nommen werden.

15.

Die erfolgte erstmalige Abschatzung dient
als Basis fur die ersten 15. Jahre, und
die gefundenen Bestandtheile des Gesamme-
Besteuerungsstocks dürfen weder gemindert
noch erhöhet werden.

. 16.

Bey jeder kunftigen Abschatzung durfen
in Hinsicht der Form die gemachten Erfah-
rungen benutzt werden.

. 17.

Die direkten Vermögens= und Erwerbs-

steuern sollen nicht abschreckend die Industrie
der Staatsunterthanen treffen.

8. 18.

In folgenden Fallen finden Steuer-Erlasse
statt, welche der Staatskasse anzurechnen
sind:

1) nothwendige bei Grundeigenthum
und Gebäuden, wenn Natur oder sonst

unabwendbare Ereignisse die Möglichkeit
des Ertrags des Steuer-Objekts ver-

nichten.

2) In der Billigkeit beruhende bey be-
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weglichem Vermogen, Erwerb, Geschafts-
und Dienst-Einkommen;
ae) bey unverschuldeter Verarmung, Ge-

schäfts= und Nahrungslosigkeit,
5) ben besonderen Unglöcksfällen, welche

auf Vermögens= und Nahrungs-Verhält-
nisse ungünstig einwirken.

Nothwendige Erlasse sind in jedem Falle
zu berücksichtigen, die in der Billigkeit be-

ruhenden Erlasse jedoch nur in sofern, als
von der etatisirten Erlaßfumme noch etwas

vorhanden ist.
Ein zu entwerfendes Steuer-Erlaßgeset

wird das Weitere bestimmen.

Die Beachtung noch anderer Steuer-Erlaß-

fälle ist Sache der Ritterschaftl. Kreise und
Gemeinden; jedoch haben dieselben solche
mit zu übertragen.

. 19.

Die Bestimmungen des vorigen Para-

graphen gelten auch von Stundungen.

Dritter Titel.

Dieser enthält Vorschriften über die An-

legungs= und Erhebungsart direkter Ver-

mögens= und Erwerbssteuern in den Ritter=

schaftl. Kreisen und Gemeinden.
 20. 21.

Jedem KRitterschaftl. Kreise, so wie je-
der Gemeinde wird die Beytrags-Quote be-

kannt gemacht; die Vertheilung auf die ein-
zelnen Glieder und die Aufbringung bleibt

ihnen überlassen; die Ablieferung erfolgt zur
gehörigen Zeit dem vollen Betrage nach.

. 22.

Hof-Staats= und Kirchendiener haben
ihren Entrichtungsantheil in derjenigen Ge-
meinde, in welcher sie amtlich wohnen, bey-
zutragen.

g. 23.
Bey Erörterung dieses Paragraphen bil-

deten sich zweyerley Grundansichten:
Die eine, daß Hof-Staats= und Kir-

chendiener, wenn e- Ritter= oder Freyguths=
besitzer im Großherzogthume sind, die Bev-
trags-Quote vom Ertrag ihres gesammten
Vermögens, den Dienstgehalt innbegriffen,
im Ritterschaftl. Kreise entrichten. «

Die andere, daß der Dienstgehalt
nicht zu der Beytrags-Quote des Ritter-

schaftl. Kreises, sondern vielmehr zu der
Quote der Gemeinde gehöre, in welcher der

Hof= Staats= oder Kirchendiener wohne.
. 24.

Jede Gemeinde haftet, Kraft solidarischer
Verbindlichkeit aller ihrer Glieder, für Ent-
richtung der ihr auferlegten Beytrags-Quote.

d. 25

Jeder Ritterschaftl. Kreis und jede Ge-

meinde ernennt ihren Erheber und Einneh-=
mer der direkten Vermögens= und Erwerbs-

steuern.
K 26.

Rückstände und Auefälle passiren bey-
Ablieferung der Duote nur mittelst einer

schriftlichen Ermächtigung des Landschaffts-
Collegium statt baaren Geldes in Zurechnung.

8. 27.
Der Gemeinde steht der Regreß an die

restirenden Gemeindeglieder zu, und in die-

ser Hinsicht alle Rechte und Vorrechte des
Steuer-Fiekus.

S 28.
Der Inhalt vorstehender Paragraphen

leidet auch, soweit möglich, Anwendung auf
die Ritter= und Freyguthsbesitzer.

F. 20.

Ist Folgesatz und Erláuterung des vori-
gen. Er bestimmt folgendes:

1. Auch den Ritter= und Freyguthbe-

sitzern wird, wie den Gemeinden, eine Bey-
trags-Quote dictirt, und der Ritterguthskreis

vertheilt solche auf die einzelnen Indiveduen
und bringt die Beyträge auf.

2. Die §. 23. bezeichnete Ausnahme
bleibt in Krast.



Auch hier dildeten sich zweyerley An-
scchten.

Die eine, daß wenn ein Rirter= oder

Freyguthsbesitzer Grundstücke besitze, welche
nicht als Bestandtheile des Guths beurtheile
zu werden geeignet wären, sie davon als

Forensen zur Gemeinde beyzutragen hätten;
Die andere, daß wenn dergleichen

Grundstücke mit dem Ritter oder Freyguthe
in Einer Flur lägen, sie als Bestandtheil
des Ritterguths zu betrachten und nach ih-
rrem Ertrage bey der Nitterschaftl. Quote

zu verrechten wären.

 5
Die Untervertheilung und Aufbringung

von den einzelnen Gemeindegliedern geschieht
in der Art:

Die Gemeindeglieder werden in Grundei-

genthümer und Nicht-Grundeigenthümer einge-
theilt. Man bestimmt nach dem Schätzungs-
werthe die Quote, welche die Grundeigenthü-
mer ingleichen diejenigen, welche die Nicht-
Grundeigenthümer zu der direkten Beytrags-

fumme zu entrichten haben, und bringt die-
selbe von den Grundeigenthümern nach dem

bestehenden Steuer-Fuße und der an jedem

Orte üblichen Weise, auf-
8. 31.

Die Klasse der Nicht-Grundbesitzer, bringt
als solche unter sich durch Vertheilung des
geeigneten Antheils der Gemeinde-Quote die-

jenige Summe auf, welche zur Erfüllung der
Gemeinde-Quote von ihr aufzubringen er-

forderlich ist.
g. 32.

Uebergang, wie die Art der Aufbrin-

gung hinsichtlich der Nicht-Grundstucksbesitzer
bestimmt werden foll.

g. 33.
In jeder Gemeinde wird ein Ausschuß, wel-

cher den Collectiv-Namen: Ausschuß der

Steuer-Ordner führen soll, erwählie.
Dieser vertheilt die der Gemeinde ange-
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sonnene Quote vorerst in zwei Theile ab:
in das, was die Grundeigenthümer zusam-
mengenommen, und in das, was die Nicht-

Grundeigenthumer zusammengenommen da-
zu beizutragen haben; sodann aber repartirt
er den ausgemittekten Quoten-Theil der letz-

tern unter die einzelnen Glieder. Er sieht

auch übrigens auf Erhaltung der Ordnung
und Gesetzmaßigkeit.

S. 34.
Der Ausschuß der Steuer-Ordner ber

eht:

a) aus den ersten Gemeindevorgesetzten, Bür-

germeistern, Schultheisen, Richtern, als.
dem Vorstande;

5) aus den Ortsvorgesetzten, Stadtraths-

Personal, Gemeindeältesten, Bormund=
schafftspersonen;

c aus einer ungleichen Zahl von Gemein-=

degliedern, sowohl steuerbaren Grund-
und Gebändebesitzern, als steuerbaren

Nicht-Grundbesitzern, welche die Gemeinde
durch Stimmenmehrheit alljährlich frei er-
wähle.

g. 35.
Als Vorschriften über die Wählbarkeit

zum Steuer-Ordner, so wie die Erwählung
derselben dienen die im 8. 19. des Grund-

gesetzes über die landständische Verfassung
enthaltenen Bestimmungen.

S. 36.
Ein gesetzlich wählbares Gemeinde-Mik-

glied darf die auf solches gefallene Wahl
nicht ausschlagen, wenn es. nicht einen der

folgenden Gründe für sich anführen kann:
1) schwere Leibes-Gebrechen;
2) ein Alter von 60 Jahren;

3) eine Reise oder Gescháft, welche eine
lange Abwesenheit vom Wohnorte er-

heischen;
4) ein öffentliches Amt im Dienste des

landeöfürstl. Hofes, im gerichtlichen
oder Verwaltungsfache;
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5) Nilitairdienst und
6) dreimalige hintereinander stattgefunde-

ne Bekleidung des Amtes in derselben

Gemeinde.
 ##

Das Amt eines Steuer-Ordners ist ein

Ehrenamt.
K. 38.

Die Steuer = Ordner erhalten für ihre

Mühwaltungen einige Schadloshaltung aus
Gemeindemitteln, welche von den Gemeinde-

gliedern bei Umlage der Gemeinde-Quote

mit aufgebracht wird.
. 39.

Der Gemeinde-Ausschuß der Steuer-

Ordner vertheilt die Gemeinde-Quote nach

obigen Bestimmungen auf die Grundeigen-
thümer und Nicht-Grundeigenthümer.

S. 40.
Die Vertheilung desjenigen Theils der

Gemeinde-Quote, welchen die Nicht-Grund-
eigenthümer, als solche, unter sich aufzubrin-
gen haben, geschieht auf folgende Weise:

Wenn die Orts-Quote und von selbi-

ger derjenige Theil bestimmt ist, welcher
auf die Nicht-Grundbesiber kommt, so wer-

den diese in die verschiedenen Klassen einge-
schátzt, und summirt, wieviel Einkommen im

Ganzen auf jede Klasse kömmt. Nach Ver-
häáltniß des gesammten Einkommens des
Orts vom Nicht-Grundbesitz zur Summe des

Einkommens jeder Klasse, wird von dem

ganzen Betrage der auf die Nicht-Grundbe-

sitzer kommenden Theile der Orts-Quote,
derjenige Theil berechnet, welcher auf jede
Klasse kömmt und die sich hierbei ergebene
Summe der Abgaben durch die Zahl der in

die Klasse eingeschätzten Individuen dividirt,
ergiebt die Summe der Abgabe des Ein-

zelnen.
3. E. 1000 rthlr. kommen auf den ganzen Drt.

00 ": auf die Nicht-Grundbesitzer.5

Deren sind 100, und ihr Einkommen beträgt im Ganzen 11,000 rthlr.
Davon kommen 20 à SPo rthlr. Einkommen, auf Klasse 1. mit tl000 rehlr. Einkommen.

4%à4100 O
40 à 15355 „ "D

Summe loo Nicht-Grundbesitzer —

Wie sich nun verhält:

Das Einkommen des ganzen Orts (vom Nicht-Grundbesitz):

“"J -* 5 4000 5 #

n : 3. 6000 = -

mit 11,000 rthlr. Einkommen.

zum Einkommen einer

Klasse, so verhalt sich die Abgabesumme des ganzen Orts, zu der der Klasse;
folglich:

zu Klasse 1. — 11,000: looo

-* - 2. — II,000 : 4000 --

- 3. — 11,000: 6000

g. 41.
Die Steuer-Ordner sind verpflichtet die

Tabelle der Klassen uud ihrer Ansätze, so
wie die Liste der Vertheilung der Einzelnen

in die Klassen der Betheiligten öffentlich

vorzulesen, ihre Einwendungen zu heren,
dieselben zu prüfen, und wenn sie richtig

500 — ergiebt 45#4K rthlr.

500 — - 181I -

500— 272# =

Summe 50o0 rthlr. uts.

befunden worden, die Vertheilungsliste so-
fort darnach zu berichtigen.

. 42.

Ferner sind die Steuer-Ordner verbun—

den, die, mit Benutzung der Einwendungen
berichtigten, Listen der Vertheilung der Ein-
zelnen in die Klassen, der versammelten Ge-



meinde wieder vorzulesen, und sie sodann

für gültig auf ein Jayr zu erklären.
S. 43.

Dann wird die biste in noch zwei gleich-

lautenden Eremplarien ausgefertigt. Das
eine bekommt der Steuer-Einnehmer zur Er-

hebung, das andere die Gerichtsobrigkeit,
welcher die Gemeinde in unterster Instanz

untergeben ist, das dritte bleibt bei den Ak-
ten der Gemeinde.

§. 4.

Bei den Berachschtungen der Steuer-

Ordner werden die Beschlüsse nach Stim-

menmehrheit gefaßt. Ist Stimmengleichheit
vorhanden, so entscheidet die Stimme des

Vorsitzenden.
C. 45.

Der Gemeinde-Ausschuß der Steuer-Ord-
ner bleibt der Staatskasse für jeden Rach-
theil verantwortlich, welchen er durch Be-

handlung des Geschäfts, durch Verspätung
bei der Steuer=Entrichtungodersonstzu
Schulden gebracht hat.

6

Hat der Gemeinde !Kueschuß der Steuer-
Ordner eine Gesetzwidrigkeit oder Parthei-
lichkeit in Vertheilung der Steuern vorkom-

men lassen; so hat der Betheiligte, wenn er

sein Recht suchen und Entschädigung ver-

langen will, sich klagend an die kompetente
Gerichtsbehörde zu wenden.

K. 47.
Die Steuer = Ordner sind denjenigen,

deren Rechte und Eigenthum sie durch ihre
Gesetzwidrigkeit oder Partheilichkeit bei der

Steuer-Vertheilung verletzt haben, zu vollem
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Ersatze und Schadloshaltung verpflichtet.
Die Klage geht auch auf die Erben der Be-

theiligten über, verjährt jedoch mit zwei
Jahren.

S. 48.
Die Entrichtung der Steuer kann und

darf durch dergleichen Beschwerden und Kla-
gen nicht aufgehalten werden.

. 49.

Bei. Aufbringung der Beitrags-Quote
jedes Ritterschaftlichen Kreises finden die-
selben geseblichen Bestimmungen statt, wie
bei Gemeinden.

Vierter Titel.

F 50.
Sind von den Steuern, welche durch

Einführung dieses Gesetzes (§. J.) wegfallen,
mehrere nahmentlich benannt.

. 51.

Das Grdßherzogl. Staats-Ministerium
ist ermächtigt, alle Reglements, Instructio-
nen, Erläuterungen und sonstige Maasre-

geln und Verfügungen zu treffen, oder durch

das Landschaffts-Collegium treffen zu lassen,
welche es für geeignet achtet.

. 52.

ulle Einrichtungen und Geseßze hinsichtlich
des Steuer-Wesens, welche mit dem Inhalte

dieses Gesetzes nicht in Einklang zu bringen
sind, werden vom Tage der Promulgation

dieses Gesebes an für aufgehoben betrachtet.
Zum Schlusse der Sitzung, wurde die

Erklärungsschrift, die Aufhebung des Spiel-

karten Monopols betreffend, vorgelesen.
(Beilage AA.)
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